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Tariferhöhung für Bayern beschlossen!! 

5,4 Prozent mehr Lohn in 2015 für über 

100.000 Beschäftigte der Caritas in Bayern! Die 

Regionalkommission Bayern hat sich für die 

Vergütungsrunde 2014/2015 geeinigt 

Der monatelang schwelende Tarifstreit im 
Bereich der Caritas konnte am 13.11.2014 für 
Bayern durch eine Tarifeinigung  für die Anlagen 
3, 3a, 31, 32, 33 beigelegt werden. (Bitte un-
bedingt den Geltungsbereich beachten!) 

Die Ergebnisse im Einzelnen: 

 Erhöhung der Vergütung und der Entgelte 
um 3,0 % zum 01.01.2015  

 Erhöhung um weitere 2,4 % zum 
01.03.2015  

 Vor der Erhöhung zum 01.03.2015 wird die 
Steigerung vom 01.01.2015 auf 
mindestens 90 € erhöht  

 Erhöhung der Vergütung für Auszubildende 
und Praktikanten zum 01.09.2014 um 60 € 

 Ab 2015 haben alle Beschäftigten 
Anspruch auf 30 Tage Urlaub – damit  
fällt die Altersstaffelung beim Urlaub 
weg  

 Im Dezember 2014 erhalten alle 
Beschäftigten eine Einmalzahlung in Höhe 
von 20,9 Prozent ihres Dezember-Gehalts 

Erläuterungen: 

Die Erhöhung um mindestens 90 Euro ist in die 
Tabelle, die ab März 2015 gilt, eingearbeitet. 
Die Umsetzung ist auf diese Weise  gewähr-
leistet. Formal geschieht dies durch einen Re-
chenschritt vor der Erhöhung im März um 2,4%. 
Dabei wird überprüft, ob die Erhöhung um 3%  
im Januar mindestens 90€ bewirkt. Falls dies 
nicht der Fall ist, wird die Steigerung der Ver-
gütung auf 90€ angehoben. 

Die Einmalzahlung erhalten Beschäftigte der 
Anlagen 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 22, 23, 31, 32 und 33 
der AVR. Für die Einmalzahlung müssen die 
Beschäftigten in Dezember 2014 mindestens 
einen Tag Anspruch auf Bezüge haben. 
Mit dieser Regelung setzt die Regionalkommis-
sion Bayern die Vorgaben der Bundeskommis-
sion für 2014 um.  

In allen sonstigen Punkten wurde der Beschluss 
der Bundeskommission vom 23.10.2014 1:1 
übernommen. 

Martin Pickel, Vorsitzender der Mitarbeiterseite 
der Regionalkommission Bayern, sagt: 

„Ich freue mich, dass wir noch in 2014 eine Eini-
gung annähernd auf dem Niveau des öffent-
lichen Dienstes erreicht haben. Der Beschluss 
stellt sicher, dass alle Mitarbeitergruppen gleich 
behandelt werden. Mit dem Beschluss wird zu-
dem erreicht, dass die Tabellenwerte der AVR 
ab März 2015 wieder denen des öffentlichen 
Dienstes entsprechen.“ 

  

  

 

 

 

 

 

 

Die Mitarbeiterseite der 
Regionalkommission Bayern 
wünscht allen Beschäftigten 

eine besinnliche,  
ruhige Adventszeit,  
frohe Weihnachten 

und einen guten Rutsch 
ins Neue Jahr 2015! 

Termine:  
Nächste Sitzung der RK 14.-15.01.2015 

Ihr Info-Team der RK Bayern 
Alle weiteren Informationen unter: 

www.akmas.de 
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